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Stuhm, Sonnabend, den 8 November.
Redaction: das Landralhsamt. —. Expedition: Wemerh'che.Buchdrnckerei (§. Ro^ski).

Der 9. September er. hicselbst angcstandcuc Füllenmarkt hat wegen der-»Rinderpest aufgehoben 
werden müssen, nnd es wird ein solcher hier daher am 11. November er. abgchalte» werden.

Marienwcrder, den 29. October 1869. " Ksuigl. Regierung.

Es kommen nicht selten Falle vor, daß zur Uebung eiuberufencu Wehrlcuten, welche die ihnen zu- 
stcheudc» Mcilengelder bestimmungsmäßig erst bek dem Truppeutheil zu emplangeu habe«, weil sie gänzlich 
von Mitteln entblößt sind, die gedachten Kompetenzen schon seitens der Ortsbehördeu pp. vorschußweise ge
währt werden.

Um etwaige Doppelzahlnngen in derartigen Fällen vorznbcugen, werden die Ortsbehörden hiermit 
angewiesen, die crfolgteZahlnug der Mcilengelder auf der Einhcrufnugsordre dcS Empfängers kurz zu vermerken.

Marienwcrder, den 21. October 1869. Königl. Regierung. Abthl. des Innern.

Verfügungen und Bekanntmachungen des Landraths-Amtes.
1. Höheru Orts ist ungeordnet, daß alle das Jahr 1869 betreffenden Ausgaben, insbesondere 

die durch die größeren Truppenübungen entstandenen Kosten, als Marsch-Fvurage, Vorspann und Trans
port-Kosten, extraordiuaire SerM u. s. w., schleunigst zur Anweisung und Verrechnung gelangen.

Die Ortsvorstände fordere ich demnach aus, sämmtliche noeb iu ihrem Besitze befiudlicheu Quittungen 
der Truppeu-Lommandos mir schlellnigst einzureicheu, alle aber bis zum Jahresschlüsse etwa noch neu ent
stehenden Quittungen dieser Art bis zum 5. Januar fut. einzuseudeu, da später eingehende Quittungen, 
welche die im Jahre 1869 entstandenen Kosten betreffen, nicht mehr zur Liquidation gebracht werden können. 

Stuhm, den 36. October 1869.

-U 2. Des Königs Majestät haben Allergnädigst geruht, dem Lehrer Koy in Tiefensee zu seinem 
56jährigen .Dienstjubiläum den Adler der 4. Klasse des Königl. Hausordens von Hobeuzolleru, mit der 
Zahl 50, zn verleihen.

Stuhm, den 3. November 1869.

3. Der Herr Minister des Innern hat der katholisch geistlichen Genossenschaft des Franziskanessen 
zu Salzkotteu, Kreises Bühren, Provinz Westphalen, die Abhaltung einer Hauscollekte zur Beschaffung der 
erforderlichen Geldmittel für Erwerbung eines für Waiseuanstalts-Zweeke geeigneten Gebäudes bewilligt.

In Aub'etracht der allgemeinen Anerkennung, welche die bezeichuete Genossenschaft wegen der Gemein
nützigkeit und Wohlthätigkeit ihrer Zwecke genießt, und die sich namentlich auch auf die hervorragenden 
Leistungen derselben in der Pflege verwundeter nnd ertränkter Soldaten während des Feldznges im Jahre 
1866 gründet, kann die Unterstützung des UuteruehmeuS uur allseitig empfohlen werden.

Die Ortsbehörden des Kreises werden angewiesen, den durch die Schwestern der Genossenschaft zn 
'.wranstaltenden Sammlungen kein Hinderniß in den Weg zu legen.

Stuhm, deu 2. November 1869.

4. Der Herr Oberprästdent der Provinz hat dem Vorstände des Krankenhauses der Barmher
zigkeit zu Königsberg eine Hauseollecte bewilligt. Dieselbe wird durch mit Legitimationen versehene Kollec- 
teure abgehalten werden.

Stuhm, den 30. October 1869.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Diejenigen im Bezirk des Bataillons wohnenden Militair-Anwärter, d. h. diejenigen Invaliden, welche 

im Besitz des Civil-Bersorgungsscheines sind, und bis jetzt noch keine Anstellung im Civildienst für sich 
haben finden können, werden anfgefordcrt, sich, Behufs Erlangung einer solchen Stelle, an die in ihrem 
Kreise siationirte Landwehr-Kompagnie (Bezirksfcldwcbcl) zu wende», und ihre Wünsche dort anzugeben. 
Es wird ihnen dann jede Mitbilfe in Erreichung ihres Wunsches Seitens des unterzeichneten Kommandvs 
zu Theil werde», während ihre derartigen Gesuche bei den höhern Militair-Bchördcn selbstredend eine Be; 
rücksichtignng nicht finde» kömien.

Nicsenburg, den 29. October 1869.
Königl. Bezirkö-Kommando des 1. Bataillons (Ricsenburg) 7. ^stpreuß. Landwehr-Regiments .N 44.
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Der Knecht Johann Rohde aus Dr. Dameran, zuletzt in Wernersdorf im Dieust, circa 2-4 Jabru 
alt, untersetzter Statur, an starken Pockennarben im Gesichte besonders kenntlich, latitirt, ist wegen Dieb' 
stahl s zu verhafte?! und an das hiesige Kreisgerichts-Gefangniß abznliefcrn.

Marienburg, den 25. October 1689. Königl. Staatsanwaltschaft.

Der Arbeiter Johann Dobjinöki von Biesterfelde, welcher iiu vorigen Jahre wegen Diebstahls 
Dirschau inhaftirt war, steht wegen Berübnng groben Unfugs unter Anklage, sein Aufenthaltsort ist ab 
unbekannt. Demnach ersuche ich die Poliz^bekörden und Ortsvorstände und die Mnigl. Gensdarme 
auf den p. Dobjiuski zu vigtliren und mir eventl. dessen Aufenthaltsort mitzutheilen.

Marienburg, den 3. November 1869. Der Polizei-Anwalt.

? Bekanntmachung.
Zum Meistbietenden Verkauf von Bau- und Brennhölzern aus dem Forstrevier Alt-Christburg stchc 

pro November cr. folgende, um 10 Ubr beginnende Termine an:
I) für die Belaufe Knicke, Wartung und Knnzeudorf im Kruge zu Alt-Christburg deu 16. November
2) -für die Belaufe Gerswalde, Alt- und Neu-Schwalge im Kruge zur Eichenlanbe den 18. Novembe

In dem Teruune ack 1 Norden circa 50 Klafter Laubbolz-Klobeu, 100 Klafter Stubben und 1 
Klafter Reiser, in dem Termine a6 2 circa 50 Stück Bauholz, 200 Klafter Stubben zu ermäßigten Prei 
und 50 Klafter Reiser zum Ausgebot gelangen.

Alt-Christburg, den 29. October 1889.
«Königliche Dberfö rstevei.


